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MITTEILUNG 

SCHRIFTLICHES VERFAHREN 
Kontakt: Polona Tedesko 
Tel./Fax: +32.2.281.70.36 / +32.2.281.84.16 
Betr.: Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES über ein Europäisches Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und 
(EU) 2017/2226 (2016/0357A COD) 
– Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
– Einleitung des schriftlichen Verfahrens 

  

Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) am 18. Juli 2018 beschlossen hat, das 
schriftliche Verfahren anzuwenden, werden Sie gebeten anzugeben, ob Sie 

1. mit der Annahme der oben genannten Verordnung in der Fassung des Dokuments PE-
CONS 21/18 123; 

                                                 
1 Gemäß den Artikeln 1 und 2 des Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt 

sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch sie gebunden 
noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

2 Gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des Rates beteiligt sich das Vereinigte Königreich 
nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch sie gebunden noch zu ihrer 
Anwendung verpflichtet. 

3 Gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates beteiligt sich Irland nicht an der Annahme 
dieser Verordnung und ist weder durch sie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 
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2. mit der Annahme der Erklärung in der Anlage und ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union einverstanden sind. 

Sie werden gebeten, mit JA oder NEIN – gegebenenfalls auch mit STIMMENTHALTUNG –  zur 

ersten und zur zweiten Frage zu antworten. 

Etwaige einseitige Erklärungen zusätzlich zu der Erklärung in der Anlage sind gesondert abzu-

geben. 

Ihre Antwort muss dem Generalsekretariat des Rates bis Mittwoch 5. September 2018 

(12.00 Uhr) entweder per Telefax (Fax-Nr. + 32 2 281 84 16) oder per E Mail 

(codecision.adoption@consilium.europa.eu) zugehen. 
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ANLAGE 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates 

Die Betriebs- und Unterhaltskosten des ETIAS-Informationssystems, der ETIAS-Zentralstelle und 

der nationalen ETIAS-Stellen werden durch die Einnahmen aus den Gebühren vollständig 

gedeckt. Die Gebühren sollten daher je nach Erfordernis unter Berücksichtigung der Kosten ange-

passt werden. Dies schließt gemäß den Bestimmungen der ETIAS-Verordnung sowohl die Kosten 

ein, die den Mitgliedstaaten der EU entstehen, als auch diejenigen, die an der Schengen-

Kooperation beteiligten Ländern in diesem Zusammenhang entstehen. Die Kosten im Zusammen-

hang mit der Entwicklung des ETIAS-Informationssystems, der Integration der bestehenden 

nationalen Grenzinfrastruktur und ihrer Anbindung an die einheitliche nationale Schnittstelle, dem 

Betrieb der einheitlichen nationalen Schnittstelle sowie der Einrichtung der ETIAS-Zentralstelle 

und der nationalen ETIAS-Stellen, einschließlich der Kosten, die den Mitgliedstaaten der EU und 

den an der Schengen-Kooperation beteiligten Ländern entstehen, gehen zulasten des Instruments 

für die finanzielle Unterstützung im Bereich Management der Außengrenzen und gemeinsame 

Visumpolitik bzw. der entsprechenden Nachfolger. 

Daher sollten diese Kosten nicht in die Berechnung des Beitrags der an der Schengen-

Kooperation beteiligten Länder zum ETIAS im Sinne des jeweiligen Assoziierungsabkommens 

und der einschlägigen besonderen Regelungen für die Beteiligung der an der Schengen-

Kooperation beteiligten Länder an den Agenturen einfließen. Dies sollte insbesondere bei Ver-

handlungen über die Nachfolger des Instruments für die finanzielle Unterstützung im Bereich 

Management der Außengrenzen und gemeinsame Visumpolitik und die besonderen Regelungen 

für die Beteiligung der an der Schengen-Kooperation beteiligten Länder berücksichtigt werden. 

Das Europäische Parlament und der Rat fordern die Kommission auf, umgehend nach der 

Annahme dieser Verordnung einen Vorschlag zu den besonderen Regelungen gemäß Artikel 95 

dieser Verordnung vorzulegen. 
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